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Checkliste: Maßregelungsverbot
	
	Ja
	Nein

	Hat der Beschäftigte ein Recht ausgeübt (z. B. Elternzeit beantragt, Beschwerde eingelegt, Klage erhoben, Betriebsratsmitglied hinzugezogen)?
	□
	□

	War die Ausübung des Rechts rechtlich zulässig, also gesetzlich und von der Rechtsprechung gedeckt?
	□
	□

	Hat der Arbeitgeber infolge der Rechtsausübung benachteiligend reagiert (z. B. durch Kündigung, Abmahnung, Versetzung oder Nachteile bei Vergütung und Aufgabenverteilung)?
	□
	□

	Besteht ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der zulässigen Rechtsausübung des Beschäftigten und der Reaktion des Arbeitgebers (z. B. Kündigung ein Tag nach Krankmeldung)?
	□
	□

	War die Benachteiligung kausal auf die Rechtsausübung zurückzuführen (der Beschäftigte muss darlegen und ggf. beweisen, dass das Motiv für die Maßnahme allein die Rechtsausübung war)?
	□
	□

	Ist das Vorliegen anderer sachlicher Gründe für die Maßnahme ausgeschlossen?
	□
	□

	Fazit: Wenn sämtliche Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, liegt ein Verstoß gegen das Maßregelungsverbot aus § 612a BGB vor. Betroffene Arbeitnehmer können verlangen, dass die Maßnahme rückgängig gemacht wird (z. B. Entfernung der Abmahnung, Rückversetzung).
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